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Einleitung 

Eine völkerrechtliche Untersuchung über das Rechtsmißbrauchsverbot 
scheint durchaus geeignet, bei einem Leser zwei Reaktionen auszulösen: 
Zunächst einmal mag das Thema vertraut wirken, denn sowohl bei dem 
Begriff des Rechtsmißbrauches als auch bei dem des Völkerrechts handelt 
es sich um geläufige, einem Juristen, d. h. einem deutschen Juristen, 
bekannte Begriffe. Auch die Kombination dieser beiden Begriffe wirkt 
keineswegs originell, und tatsächlich ist die vorliegende Untersuchung 
nur die Fortsetzung der Diskussion eines schon häufiger behandelten 
Problems. 

Stellt man sich jedoch sogleich die weitere Frage, was denn unter 
Rechtsmißbrauch genau zu verstehen sei, so mag man bald in ähnliche 
Schwierigkeiten geraten wie bei der Suche nach der Antwort auf die 
Frage nach dem Begriff des Völkerrechts. Schnell wird sich heraus-
stellen, daß sowohl die eine als auch die andere Frage so ohne weiteres 
nicht zu beantworten ist. Über das Wesen, den Begriff und den Inhalt 
des Rechtsmißbrauches mag es in Deutschland, Frankreich, der Schweiz 
oder einigen anderen Ländern zusammen wohl schon fast so viele 
Abhandlungen geben wie z. B. über das Wesen oder den Geltungsgrund 
des Völkerrechtes. 

Ganz offensichtlich handelt es sich bei der Frage nach dem Völker-
recht nicht mehr nur um eine streng juristische, sondern bereits um eine 
philosophische, weltanschauliche oder ideologische Fragestellung, deren 
Antwort unterschiedlich ausfallen muß, je nachdem, welcher der vielen 
Philosophien oder Ideologien der jeweilige Autor anhängt. 

Aber auch die Frage nach dem Gehalt und Inhalt oder, wie manche 
bevorzugen zu sagen, dem Wesen des Rechtsmißbrauchsverbotes über-
steigt den rein juristisch-argumentativen Rahmen und entpuppt sich bei 
näherer Betrachtung ebenfalls als ein Problem, das zu den Grundvor-
stellungen über den Begriff des subjektiven Rechtes oder zu der Frage 
nach dem Verhältnis von Recht und Moral vorstößt. Und genausowenig 
wie ein Völkerrechtler eine völkerrechtliche Untersuchung nicht ohne 
eigene Parteinahme für diese oder jene Grundvorstellung vom Völker-
recht durchführen kann, genausowenig läßt sich eine Antwort auf die 
Frage nach dem Rechtsmißbrauch finden, ohne eine eigene Vorstellung 
von z. B. der Beziehung zwischen Recht und Moral oder dem Begriff des 
subjektiven Rechtes zu haben. 
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Um den Leser über die eigene Position nicht im ungewissen zu lassen, 
bietet sich die Möglichkeit an, von vornherein klar Position zu beziehen, 
d. h. die eigene Auffassung vom Charakter des Völkerrechts bzw. des 
Rechtsrnißbrauches darzulegen. Gleichwohl wurde für die vorliegende 
Untersuchung bezüglich bei der Begriffe dieser Weg nicht gewählt, und 
zwar aus folgendem Grund: Wie sich zeigen wird, handelt es sich bei 
dem Rechtsmißbrauchsverbot keineswegs um ein rein theoretisches 
Problem, sondern tatsächlich um ein historisches, gewachsenes Rechts-
institut, dessen Bedeutung und Inhalt nicht nur von Zeit zu Zeit, son-
dern auch von Region zu Region unterschiedlich sein kann. Die Möglich-
keiten einer abstrakt-theoretischen Fundierung des Rechtsrnißbrauches 
sind daher beschränkt, da sie zu sehr Gefahr läuft, die Wirklichkeit mit 
ihren vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten zu verfehlen. Um nicht von 
vornherein die Diskussion mit anderen Auffassungen abzuschneiden, die 
von dem hier vertretenen Standpunkt grundlegend abweichen, erschien 
es ratsam, auf eine "abstrakte" Darlegung des Rechtsrnißbrauches 
bereits eingangs der Arbeit zu verzichten. Dieses fiel um so leichter, als 
nach der hier vertretenen Auffassung der Nachweis einer positiven 
Rechtsnorm sich ohnehin nur nach dem positiven Recht zu richten hat, 
soll ein Auseinanderfallen von Rechtsbegriff und Rechtswirklichkeit 
vermieden werden. 

Ziel der Arbeit ist daher, den - tatsächlichen oder auch vielleicht 
nur möglichen - völkerrechtlichen Rechtsmißbrauchsbegriff konkret in 
der Auseinandersetzung mit den einzelnen, vertretenen Auffassungen 
anhand des geltenden Rechts zu gewinnen. Dies erfordert aber, daß der 
eigene Begriff vom Rechtsrnißbrauch, mit dem die Untersuchung ange-
gangen wird, sozusagen offen bleibt, ohne bereits bestimmte Voraus-
setzungen apriori zu implizieren. Sicherlich wird an den entscheidenden 
"Wendepunkten" Stellung bezogen werden müssen für die eine oder 
andere Auffassung. Aber dies kann dann im jeweiligen Kontext - so 
jedenfalls die Hoffnung und der Wunsch der Verfassers - überzeugen-
der ausfallen als eine abstrakte Darlegung, die den Gang der weiteren 
Untersuchung notwendig festlegen würde. Eine solche abstrakte Dar-
legung würde im übrigen auch Gefahr laufen, letztlich in der Diskussion 
um den Rechtsmißbrauchsbegriff stecken zu bleiben und die im eigent-
lichen Sinne - hier gesuchte - völkerrechtliche Diskussion des Rechts-
mißbrauchsverbotes zu ersticken. Wie sich zeigen wird, kann zudem eine 
Untersuchung des Rechtsmißbrauchsverbotes im Völkerrecht gar nicht 
losgelöst vom Völkerrecht beginnen, soll nicht von vornherein die Wahr-
nehmung für die wahren Chancen und Möglichkeiten des Rechtsmiß-
brauchsverbotes im Völkerrecht verbaut werden, da angesichts der 
verschiedenartigen Struktur des Völkerrechtes im Vergleich zu den 
innerstaatlichen Rechstordnungen eine Untersuchung über Geltung und 
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Inhalt des Rechtsmißbrauches keineswegs zu überall identischen Er-
gebnissen führen muß. 

Auch wenn eine jede Untersuchung von dem mit ihr gefundenen 
Ergebnis überzeugen will, so sollte dennoch nicht das Bewußtsein 
fehlen, daß das Ergebnis einer jeden Untersuchung letztlich abhängig 
ist von dem jeweils gewählten Ausgangspunkt. Damit ist eine jede Un-
tersuchung nicht nur eine Werbung für das gefundene Ergebnis, son-
dern über dieses hinaus auch für den gewählten Ausgangspunkt, und 
es ist deshalb nicht nur ehrlich, sondern geradezu erforderlich, diesen 
offenzulegen. Diese Offenlegung der Begriffsgewinnung kann aber hin-
sichtlich des Rechtsmißbrauches im Völkerrecht nicht an dieser Stelle mit 
wenigen Sätzen erfolgen, sondern ist ein wesentliches Kernstück der 
folgenden Arbeit. 

Auf die nähere Darlegung der hier vertretenen Auffassung vom 
Völkerrecht ist dagegen an dieser Stelle aus einem anderen Grund 
verzichtet worden. Eine Auseinandersetzung mit dem noch immer um-
strittenen Problem des Begriffs oder des Wesens des Völkerrechts würde 
nicht nur den Rahmen der Einleitung, sondern der gesamten vorlie-
genden Abhandlung sprengen müssen. Es soll daher genügen, wenn 
betont wird, daß nach der hier vertretenen Auffassung Völkerrecht eine 
RE'chtsordnung darstellt, deren Normen wie die einer jeden anderen 
Rechtsordnung dazu bestimmt sind, das Verhalten ihrer Adressaten zu 
steuern, indem - wie auch im innerstaatlichen Recht - an bestimmte 
rechtliche Tatbestände bestimmte Rechtsfolgen geknüpft werdeni. 
Unabhängig davon, daß bei einem Verstoß gegen völkerrechtliche Nor-
men nicht notwendig die grundsätzlich daran geknüpfte Rechtsfolge 
wirksam wird - dieses Schicksal teilen die völkerrechtlichen Normen 
mit vielen innerstaatlichen Rechtsvorschriften, ohne daß deren rechtlicher 
Charakter deshalb bereits in Frage gestellt wird -, handelt es sich bei 
diesen Normen um Rechtssätze und nicht um Sätze der Völker- oder 
Staatenmoral. Entscheidendes Kriterium ist hierbei die rechtliche Bin-
dung, die durch völkerrechtliche Normerzeugung entsteht. Auch wenn 
die Formulierung der sogenannten Grundnorm des völkerrechtlichen 
Normerzeugungsverfahrens2 theoretisch unbefriedigend bleibt und viel-
leicht auch aus erkenntnis-theoretischen Gründen immer bleiben muß, 
ändert dies nichts daran, daß die Staaten als die weitaus wichtigsten 
Völkerrechtssubjekte sehr wohl zwischen rechtlichem und nichtrecht-
lichem Verhalten bzw. Handeln unterscheiden. Im übrigen würde es zu 
recht unsinnigen, weil der Realität nicht entsprechenden Ergebnissen 
führen, wenn der Charakter des Völkerrechts als einer eigenen Rechts-

1 Diese knappe Begriffsskizzierung folgt im wesentlichen Hoffmann, Ver-
antwortung, S.9 f. 

2 Vgl. hierzu Hoffmann, Verantwortung, S. 10. 


